Beitrag auf der ASL-Tagung „Das Persönliche Budget: Das Modellprojekt ist beendet!

Was nun? Erfahrungen und Ausblicke“ am 21.9.2007

zum Thema: „Rückblick und Ausblick – Eine kritische Auseinandersetzung mit der Budgetwirklichkeit“

von Martin Seidler, ambulante dienste e.V.,  Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Martin Seidler. Ich bin schon recht lange behindertenpolitisch aktiv und arbeite seit Juni 2004 bei ambulante dienste e. V., einem Assistenzdienst für behinderte Menschen. Als Referent für Öffentlichkeitsarbeit habe ich das Modellprojekt zum trägerübergreifenden persönlichen Budget von Beginn an verfolgt – insbesondere natürlich hier in Berlin, aber auch bundesweit.

Da ich sprechbehindert bin, wird mein Arbeitsassistent Matthias Korn dieses Referat vortragen.

Um es vorweg zu nehmen: Ich stand und stehe dem persönlichen Budget sehr kritisch gegenüber. In meinem Beitrag möchte ich versuchen, Ihnen darzulegen, welche  Befürchtungen ich habe und wie ich zu diesen Befürchtungen komme. Dabei werde ich einige Punkte aufgreifen, die bereits gestern thematisiert worden sind.

Eine Einschränkung muss ich allerdings gleich zu Beginn machen: Da das Klientel von ambulante dienste e. V. nur aus Menschen mit einer Körperbehinderung besteht, werde ich mich in meinen Ausführungen auf die Auswirkungen des persönlichen Budgets auf diese Personengruppe beschränken und mich nicht zur Situation psychisch  behinderter Menschen oder Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung äußern. – Die größte Gruppe der Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer bilden ja die psychisch Behinderten.

Mein Beitrag wird sich in drei Teile gliedern: Zuerst ist es mir wichtig, das politische Umfeld des persönlichen Budgets zu beleuchten. Dann werde ich Gefahren aufzeigen, die ich zukünftig im Zusammenhang mit dem persönlichen Budget sehe. Zum Schluss gehe ich darauf ein, welche Auswirkungen das persönliche Budget für einen Betrieb wie ambulante dienste hat bzw. zukünftig haben könnte.

1. Politischer Kontext des persönlichen Budgets

In vielen Vorträgen, die ich über das persönliche Budget gehört habe, und auch gestern wieder wurde das persönliche Budget in den Kontext der Politik für behinderte Menschen und den damit verbundenen Perspektivwechsel in den letzten Jahren gestellt: 
- 1994 die Aufnahme behinderter Menschen in Art. 3 GG,

- 2001 das In-Kraft-Treten des SGB IX,

- 2002 das In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG),

- 2006 das In-Kraft-Treten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

Diese Auflistung wird von den meisten, insbesondere von Politikern und Politikerinnen, als Beleg dafür genommen, dass behinderte Menschen immer mehr in das Bewusstsein der Politik gerückt sind – es sei eine einzige Erfolgsstory.

Dies sehe ich anders! Vielmehr ist es meiner Meinung nach so, dass es der Bundesregierung bzw. dem Bundestag bei jedem dieser Schritte sehr geschickt gelungen ist, der Behindertenbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Politik ist energischen  Forderungen der Behindertenbewegung nachgekommen, nur eben anders, als sich die Behindertenbewegung das vorgestellt hat. Immer wurde bei den gesetzlichen Regelungen sozusagen die Spitze abgebrochen, damit sie denjenigen nicht weh tun, denen sie eigentlich weh tun sollten. Mit anderen Worten: Die großen Hoffnungen, die die Behindertenbewegung  an jeden einzelnen dieser Schritte hatte, erfüllten sich nicht oder nur zu einem ganz geringen Teil.

Ein Beispiel hierfür ist auch das persönliche Budget: Geld in die Hände assistenzbedürftiger Menschen – auch das ist eine uralte Forderung behinderter Menschen, wie wir gestern von Matthias Vernaldi hörten. Es macht mich misstrauisch, wenn solch eine Forderung von der Politik mit dem persönlichen Budget auf einmal erfüllt wird. Und das ohne große Kämpfe! Noch dazu: In diesen Wochen tourt die Beauftragte der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen Karin Evers-Meyer durch die Bundesrepublik und macht Werbung für das persönliche Budget.  

Ist da nicht etwas faul? Muss Werbung für eine Sache gemacht werden, die angeblich ausschließlich positive Auswirkungen für behinderte Menschen hat und ihnen mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung verheißt? Weshalb wird beinahe penetrant betont: „Niemand muss das Persönliche Budget nehmen. Es ist absolut freiwillig und kann auch nur für einzelne Leistungen beantragt werden. Wer es nicht will, für den bleibt alles wie bisher"? (Zitat aus einer Presseerklärung von Karin Evers-Mayer zum Start der Budget-Tour, ähnlich auch Franz Müntefering bei der Abendveranstaltung der Budget-Tour in Berlin am 3. September 2007)

Das deutsche System der sozialen Sicherheit wird massiv zusammengestrichen, manche sagen sogar, es wird zerstört. Und in diesen Zeiten knapper werdender Finanzmittel überlegt sich die Politik etwas Vorteilhaftes für Menschen mit Behinderungen, die bisher immer um das Allernotwendigste, nämlich die Finanzierung ihrer Assistenz, kämpfen mussten?

Wie kann das sein? Was steckt dahinter?

Ich möchte diese Fragen im nun folgenden zweiten Teil beantworten, in dem es um die Gefahren des persönlichen Budgets geht.

Auch wenn ich positiv wahrnehme, dass für zahlreiche Menschen mit einer Behinderung in der zu Ende gehenden dreijährige Modellphase mehr Zufriedenheit durch passgenauere Hilfen erreicht werden konnte, und auch wenn ich weit davon entfernt bin, den Mitgliedern der Projektgruppe hier in Berlin irgendwelche Hintergedanken zu unterstellen, geht es meiner Meinung nach trotz aller gegenteiligen Beteuerungen natürlich darum, Geld einzusparen – und zwar ganz massiv!

Wie wird eingespart?

Im Folgenden werde ich ein Szenario skizzieren, von dem ich hoffe, dass es nicht eintritt:

Wie Sie wissen, wird mit dem persönlichen Budget das klassische Leistungsdreieck aufgelöst. Bisher führten die Leistungsträger mit den Leistungserbringern bzw. deren Dachverbänden, wie zum Beispiel mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, Verhandlungen, die in so genannte Entgeltvereinbarungen mündeten. Das heißt, dass jeder Leistungserbringer für eine bestimmte Leistung den gleichen Geldbetrag bekommt.

Beim persönlichen Budget gelten diese festgelegten Kostensätze jedoch nicht. Hier sitzt der  Budgetnehmer bzw. die Budgetnehmerin einem oder sogar mehreren Leistungsträgern bei dem Gespräch zur Aushandlung der Zielvereinbarung gegenüber und verhandelt über die Höhe der Leistungen. Dabei gibt es  keine Vorgaben, außer dass die zu gewährenden Leistungen nicht höher sein sollen als diejenigen, die er bzw. sie bisher bekommen hat.

Es wird immer proklamiert, ein solches Gespräch solle – in Anführungszeichen – „auf Augenhöhe“ stattfinden, doch dies halte ich für grob irreführend: Eine Seite hat das Geld, die andere Seite will Geld. Und wenn sich der Budgetnehmer bzw. die Budgetnehmerin nicht mit dem Geldbetrag zufrieden gibt, der ihm bzw. ihr vom Leistungsträger zugestanden wird,  dann … Pech gehabt!

Dazu möchte ich etwas einschieben und an das erinnern, was gestern bereits gesagt wurde : 

Nur wenigen behinderten Menschen ist bewusst, wie viel die Sachleistungen wert sind, die sie bisher erhalten haben. Deshalb besteht die Gefahr, einer Geldsumme zuzustimmen, die aber bei näherer Betrachtung viel zu gering ist. Hier ist eine gute Vorfeldberatung mit einer guten Kostenkalkulation notwendig, die auch alle Nebenkosten wie Sozialversicherungsabgaben und Geld für Krankheits- bzw. Urlaubsvertretungen berücksichtigt. 

Diese Nebenkosten werden gerne unter den Tisch fallen gelassen. Von Seiten des Leistungsträgers ist es verständlich, dass er nicht auf Dinge hinweist, die die Sache für ihn teurer machen. Aber wer sonst?

Ich möchte daran erinnern: Wer ein persönliches Budget bekommt, wird Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin – mit allen Rechten und Pflichten. Während es für Nichtbehinderte jede Menge Existenzgründer-Seminare gibt, existieren nur ganz wenige Angebote für behinderte Menschen wie ASL e. V., die Budgetnehmer bzw. Budgetnehmerinnen auf ihre neue Rolle vorbereiten.

Während die staatlichen Behörden in anderen Bereichen illegale Beschäftigung vehement verfolgen, werden im Kontext mit dem persönlichen Budget gerne beide Augen zugedrückt. weil eben massiv Kosten eingespart werden, wenn keine Sozialversicherungsabgaben gezahlt werden bzw. der Budgetnehmer / die Budgetnehmerin nicht auf ihre Pflicht hingewiesen wird, Sozialversicherungsabgaben abzuführen. 

Da auch hier gilt, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, kann es passieren, dass  bei einer entsprechenden Prüfung deftige Nachzahlungen fällig werden. Und ich glaube kaum, dass zum Beispiel das Sozialamt sich dann bereiterklärt, diese Nachzahlungen zu übernehmen. Dann heißt es: Pech gehabt!

Das nenne ich Privatisierung von Verantwortung!

Der Vollständigkeit halber möchte auch ich noch mal die hinlänglich bekannte Problematik erwähnen: Weder das Problem der ungeklärten Finanzierung von Beratung im Vorfeld der Bewilligung eines persönlichen Budgets noch das Problem der Finanzierung von Budgetassistenz ist bislang befriedigend gelöst.

Sie werden mir entgegnen, dass die Inanspruchnahme eines persönlichen Budgets freiwillig ist und ein Leistungsberechtigter bzw. eine Leistungsberechtigte nach derzeitiger Gesetzeslage aus wichtigem Grund sofort wieder in den Sachleistungsbezug wechseln kann. Doch die vorher genannte Betonung der Freiwilligkeit des persönlichen Budgets von Evers-Mayer und anderen macht mich hellhörig und skeptisch. Sie wissen: Gesetze können jederzeit verändert werden.

Dass mein Szenario, dass Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets gedrückt werden sollen, nicht ganz so weit hergeholt ist, wie es vielleicht scheint, zeigt die Praxis. Wir hörten bereits gestern Beispiele aus Berlin, ganz systematisch geschieht dies im viel zitierten Musterland des persönlichen Budgets, in Rheinland-Pfalz; die Bezeichnung dafür: „Kalte Sachleistung“.

Laut Joachim Speicher, bis vor Kurzem Geschäftsführer des Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saarland des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, funktionieren dort etwa 85% aller persönlichen Budgets wie folgt:

Zusammen mit der Bewilligung eines persönlichen Budgets erhält der Budgetnehmer bzw.  die Budgetnehmerin eine Abtretungserklärung zu Gunsten des Mitarbeiters im Sozialamt, der sich im Gegenzug dazu bereiterklärt, die nötigen Leistungen für die Person zu organisieren. Im Allgemeinen – wie gesagt in 85% der Fälle - wird dieses „Angebot“ gerne angenommen und die Abtretungserklärung unterschrieben. Danach handelt der Sozialamtsmitarbeiter als Budgetbeauftragter mit den Leistungserbringern die Kosten aus und ist als Privatperson nicht an die Entgeltvereinbarungen gebunden – er versucht natürlich, die erforderlichen Leistungen zu einem Preis zu bekommen, der unter den offiziellen Entgeltsätzen liegt.

Für Leistungsanbieter wie ambulante dienste e. V. hat das ganz fatale Folgen und wird bzw. würde dazu führen, das sich die Dienste im Preis zu unterbieten versuchen, um attraktiv zu sein bzw. zu bleiben. Und um Leistungen zu einem möglichst geringen Preis anbieten zu können, müssen Lohnkosten gesenkt werden, was wiederum die Vergrößerung der Zahl prekärer Arbeitsverhältnisse nach sich zieht.

Neben der von mir befürchteten Absenkung der Vergütungen für Leistungen gibt es in der Budgetwirklichkeit ganz reale Probleme für Leistungsanbieter wie ambulante dienste e. V., kurz: ad, die ich im nun folgenden dritten Teil meines Beitrags benennen möchte:

Wie die meisten von Ihnen wissen, vermittelt ad Assistenzpersonen an behinderte Menschen. Unser Verein ist von behinderten Menschen als Selbsthilfeorganisation gegründet worden. Durch äußere Zwänge – hier ist vor allem die Einführung der Pflegeversicherung zu nennen – mussten wir immer mehr Vorgaben erfüllen und einhalten. Nichts desto trotz bemühen wir uns nach wie vor, unseren zurzeit etwa 100 Kunden und Kundinnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, indem wir ihnen Assistenten und Assistentinnen ihrer Wahl vermitteln. Das bedeutet, dass die meisten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Assistenzerbringung bei ganz bestimmten Personen angestellt sind.

Zehn Prozent unserer Kunden haben in den vergangenen drei Jahren das persönliche Budget beantragt. Während drei Personen ihre Assistenz jetzt vollständig selbst organisieren, haben wir sieben Leute im so genannten „Splitting-Modell“. Das bedeutet, dass sie ihre Assistenz 

teilweise von ad bekommen und teilweise selbst organisieren. 

Diese Entwicklung führte zu folgenden Schwierigkeiten:

Da – wie eben gesagt – ein Großteil unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ganz bestimmte Einsätze angestellt sind, hat ad ein betriebswirtschaftliches Problem, wenn Einsätze wegfallen. Während die behinderten Personen ihre Assistenzverträge relativ kurzfristig kündigen können, kann der Betrieb ambulante dienste seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern nicht so einfach kündigen.

Aus diesem Grund muss sich auch der Budgetnehmer bzw. die Budgetnehmerin im so genannten Splitting-Modell am Ende eines Monats für den kommenden Monat im Voraus festlegen, welche Schichten er bzw. sie mit Assistenzkräften von ad besetzt haben möchte. Wenn die behinderte Person kurzfristig Schichten bei ad absagt und die Assistenzkraft nicht anderweitig eingesetzt werden kann, entstehen Stornogebühren. 

Anders herum, wenn also die behinderte Person kurzfristig zusätzliche Schichten von ad abgedeckt haben möchte, kann nicht garantiert werden, dass jemand zur Verfügung steht, geschweige denn, dass eine bestimmte Person einsatzbereit ist. So wird der Gedanke des persönlichen Budgets, dass flexiblere und passgenauere Hilfen ermöglicht werden sollen, durch betriebliche Sachzwänge stark eingeschränkt, um nicht zu sagen: pervertiert.

Ein Problem ganz anderer Art entsteht durch den Versorgungsvertrag, den ad mit der Pflegeversicherung, hat. Dadurch sind uns Qualitätsstandards auferlegt und wir haben die Pflicht, die Pflege sicherzustellen. Eine meines Wissens noch ungelöste Frage ist, wie dies im Falle einer MDK-Prüfung bei Budgetnehmern und Budgetnehmerinnen aussieht. Wer ist verantwortlich, wenn in einer Schicht, die eine Assistenzkraft von ad abdeckt, so genannte „Pflegemängel“ sichtbar werden, für die aber selbst organisierte Assistenzkräfte verantwortlich sind? – ad hat versucht, dieses Problem dahingehend in den Griff zu bekommen, indem der Budgetnehmer bzw. die Budgetnehmerin vertraglich verpflichtet wird, den Informationsfluss zwischen den verschiedenen Assistenzkräften sicher zu stellen.

Ich habe mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt nicht erwähnt, der im Zusammenhang mit meinem Referatsthema erwähnt werden müsste – zum Beispiel das Problem der fehlenden Bereitschaft der Pflegekassen, sich am Modellprojekt trägerübergreifendes persönliches Budget zu beteiligen. Selbst Gutscheine für Pflegesachleistungen habe ich bis heute nicht gesehen.

Ich kann nur hoffen, dass sich meine Befürchtungen bezüglich des persönlichen Budgets nicht bewahrheiten und dass das persönliche Budget ein Zwischenschritt hin zu einem bedarfsorientierten steuerfinanzierten Assistenzgesetz ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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